


		Seite 12 von 15
	
Landkreis Mansfeld-Südharz, Umweltamt,			Lutherstadt Eisleben, 20.04.2026
Untere Immissionsschutzbehörde

Feststellung der UVP-Pflicht

Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht - § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 UVPG sowie i. V. m. einem Antrag nach § 9 Abs. 1 a BImSchG (Vorbescheid)

Gegenstand des Vorbescheides:
- Feststellung, ob es sich bei dem geplanten Repowering-Vorhaben um ein 
   bauplanungsrechtlich privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt, da es 
   den Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1
   Nr. 1 BauGB (Flächennutzungsplan der Stadt Allstedt) sowie den Zielen der Raumordnung 
   im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB i. V. m. § 245e Abs. 3 BauGB (Regionaler 
   Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz) nicht widerspricht.
 - Alle übrigen öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB sind von der Prüfung   auszunehmen.

Allgemeine Vorprüfung

Die Feststellung der UVP - Pflicht erfolgte gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 UVPG auf Antrag des Vorhabenträgers. 

Grundlage der Vorprüfung sind die eingereichten Antragsunterlagen vom 17.02.2025/ 07.04.2025 sowie die Ergänzung vom 28.07.2025, den geänderten Antragsunterlagen vom 30.01.2026 bezogen auf die Verschiebung der geplanten WEA L02 und den geänderten Antragsunterlagen vom 25.03.2026 bezogen auf die Verschiebung der geplanten WEA L01 in Verbindung mit den Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden.

Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 UVPG hat sich die UVP im Falle eines Vorbescheidverfahrens vorläufig auf die nach dem jeweiligen Planungsstand erkennbaren Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens zu erstrecken und abschließend auf die Umweltauswirkungen, die Gegenstand der Teilzulassung sind. Für Vorbescheidverfahren gemäß § 9 Abs. 1a BImSchG entfallen nach dem dortigen Satz 2 vorläufige Prüfungen bezogen auf das Gesamtvorhaben. Prüfungen nach dem UVPG haben sich abschließend auf die Umweltauswirkungen zu beziehen, die Gegenstand des Vorbescheides sind.
Gegenstand des Vorbescheides ist die Feststellung, ob es sich bei dem beantragten Repowering-Vorhaben um ein bauplanungsrechtlich privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt, da es den Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB (Flächennutzungsplan der Stadt Allstedt) sowie den Zielen der Raumordnung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB i. V. m. § 245e Abs. 3 BauGB (Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz) nicht widerspricht.

Die Allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt, hier ausschließlich für betreffende planungsrechtliche Belange. 



Allgemeine Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG

Vorhabensdaten: Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a BImSchG
		
	Antragsteller
	LORICA Windpark Biere GmbH & Co. KG
Magdeburger Str. 7 in 39221 Biere

	Standort der Anlage 
	Gem. Nienstedt, Flur 3, Flurstück 31
Gem. Niederröblingen, Flur 5, Flurstück 166

	Aktenzeichen
	BImSchG/9/2025/237

	Bezeichnung der Anlage (4. BImSchV)
	Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m und weniger als 20 Windkraftanlagen 

	Leistung / Messzahl/ Bezugsgröße
	2 WEA des Typs E-175 EP5 E1 mit je 6 MW; Nabenhöhe 162 m; Gesamthöhe 249,5 m

	Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV
	1.6.2 V

	Nr. laut Anlage 1 des UVPG
	1.6.2 Sp. 2 A 

	Generelle UVP-Pflicht für o. g. Vorhaben
	nein

	Datum der Antragstellung § 5 UVPG/
Posteingang
	17.02.2025/ 07.04.2025 im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung




Ergebnis der Allgemeinen Vorprüfung 

Die Allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 UVPG ergibt folgendes Ergebnis:

Im Rahmen des Verfahrens nach § 9 Abs. 1a BImSchG und dem vorläufigen Vorprüfungsverfahren nach dem UVPG wurde die Prüfung als sog. Teilprüfung durchgeführt, d. h. es werden nur die Genehmigungsvoraussetzungen i. V. m. § 29 UVPG geprüft, welche im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, Gegenstand des Vorbescheidverfahrens sind. Im anschließendem Vollverfahren nach § 16b BImSchG erfolgt die ergänzende UVP-Vorprüfung auf alle übrigen Genehmigungsvoraussetzungen.  

Bei diesem Vorbescheidverfahren sollen im Wesentlichen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (Privilegierung, Vereinbarkeit mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung) abgeprüft werden, wobei alle übrigen öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB von der Prüfung auszunehmen sind.
Allein aus diesen Punkten ergeben sich keine Umweltauswirkungen. 
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht für das begehrte Vorhaben nicht, weil durch den Antragsgegenstand und die damit verbundenen fehlenden standort-/anlagenbedingten Auswirkungen offensichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu besorgen sind.


1. Merkmale des Vorhabens Anlage 3 UVPG


1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der 
      Abrissarbeiten


Die Antragstellerin beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb von 2 WEA (WEA L1 und WEA L2) in den Gemarkungen Niederröblingen und Nienstedt, welche zur Stadt Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gehören.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Änderungsvorhaben, da 2 bestehende Windenergieanlagen (WEA) durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden sollen (Repowering). 

Die beiden bestehenden Altanlagen 1 und 2 vom Typ Husumer Schiffswerft HSW 1000/57 mit einer Nennleistung von 1.050 kW, einem Rotordurchmesser von 57 m, einer Nabenhöhe von 70 m und einer Gesamthöhe von 98,5 m sollen durch 2 WEA des Typs ENERCON E-175 EP5 E1, 6,0 MW Nennleistung, Rotordurchmesser 175 m, Nabenhöhe 162 m und einer Gesamthöhe von 249,5 m ersetzt werden.
Die Abstände zwischen den Bestandsanlagen 1 und 2 und den neuen Anlagen L1 und L2 liegen mit 61 m bzw. 495 m unter dem nach § 16b Abs. 2 Nr. 2 BImSchG zulässigen Abstand von maximal dem Fünffachen der Gesamthöhe der neuen Anlage (5 x 249,5 m = 1.247,5 m).
Im Rahmen des Repoweringvorhabens werden die 2 Altanlagen vollständig zurückgebaut.
Die Antragstellerin verpflichtet sich zum Rückbau der Altanlagen und zur Errichtung der neuen WEA innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau.

Die Abrissarbeiten sind nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.

Die beiden Altanlagen und die geplanten Standorte der beiden Neuanlagen liegen südlich (unterhalb) der, in diesem Abschnitt in ost-westlicher Richtung verlaufenden, Autobahn 
A 38. Nördlich (oberhalb der A 38 befinden sich weitere Bestandsanlagen, die zum Windpark VRG/EG Nr. VII „Sotterhausen“ gehören.
Die zwei neugeplanten WEA liegen östlich der Ortslage von Niederröblingen. Zum Norden hin grenzen die A38, sowie östlich die L222 an das Vorhabengebiet.


1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und
      Tätigkeiten


Der Einwirkbereich der geplanten WEA (Repowering) überschneidet sich mit 11 weiteren WEA, von denen sich 9 WEA nördlich der A 38 im VRG/EG Nr. VII „Sotterhausen“ REP Harz (2009) befinden und 4 weitere WEA geplant werden, für die die derzeitige Änderung des geltenden FNP der Stadt Allstedt dient und bereits die Beteiligung in einem Vorentwurf, hier zum B-Plan Nr. 37 der Stadt Allstedt, erfolgte. 
Für die 9 WEA des VRG/EG Nr. VII „Sotterhausen“ wurde keine UVP durchgeführt und ebenso nicht für die 2 Bestandsanlagen, die repowert werden sollen. Auch für die 4 WEA für die mit dem B-Plan Nr. 37 der Stadt Allstedt die planungsrechtliche Zulässigkeit gesichert werden soll, wurde bisher keine UVP-Prüfung durchgeführt und auch keine Zulassungsentscheidung getroffen. 
Zusammen bilden diese 15 WEA eine Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG für die noch keine UVP durchgeführt wurde. 
Damit ist das Änderungsvorhaben genehmigungspflichtig nach Anhang 1 Nr. 1.6.2 V der 4. BImSchV, hier Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 m und weniger als 20 Windkraftanlagen. 
§ 9 UVPG, der die UVP-Pflicht bei Änderungsverfahren regelt, wie hier gegeben, ist als speziellere Vorschrift vorrangig (keine kumulierenden Vorhaben!).
Gemäß § 9 Abs. 2 UVPG Satz 1 Nr. 2 besteht für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, wenn der in Anlage 1 des UVPG angegebene Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht oder überschreitet und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann (allgemeine Vorprüfung).
Mit 15 Anlagen der gleichen Art (WEA) im Einwirkungsbereich wird der in Anlage 1 des UVPG angegebene Prüfwert für die allgemeine Vorprüfung (vorbehaltlich § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) erneut überschritten.

Weiterhin befinden sich die neuen WEA in unmittelbarer Nähe zum Planfeststellungsverfahren Vorhaben 44- Netzanbindung Südharz/Abschnitt Nord „Höchstspannungsleitung Schraplau-Vieselbach; Nennspannung 380 kV“ (50 Hertz). 


1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere,
       Pflanzen und biologische Vielfalt 

Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Abs. 1 und 8 des  
       Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


1.5 Umweltverschmutzungen und Belästigungen


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von
      Bedeutung sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die 
      wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, 
      insbesondere mit Blick auf:
1.6.1 verwendete Stoffe und Technologien,
1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im Sinne des § 2 Nr. 7 der Störfall-
          verordnung, insbesondere aufgrund seiner Verwirklichung innerhalb des 
          angemessenen Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne des § 3 
          Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


1.7 Risiken für die Menschliche Gesundheit, z. B. durch Verunreinigung von Wasser
       oder Luft


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


2. Standort der Vorhaben

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für die Siedlung und 
      Erholung, für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige 
      wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 
      (Nutzungskriterien) 


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
       Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Landwirtschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, 
       biologische Vielfalt, des Gebietes und seines Untergrunds (Qualitätskriterien) 


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.


2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender
       Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes
       (Schutzkriterien)


Ist nicht Gegenstand des Vorbescheidverfahrens.

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs.1 Nummer 8 Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits   
          von Nummer 2.3.1 erfasst,

            2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnatur-
         schutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst,

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des   
          Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des 
          Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
          schutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach 
          § 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach 
          § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes,

2.3.9 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten  
          Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind,

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 
            Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes,


2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, 
            Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten   
            Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaft eingestuft worden 
            sind.



3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

   Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind 
   anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist 
   insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

Durch den Antragsgegenstand und die damit verbundenen fehlenden standort-/anlagenbedingten Auswirkungen sind offensichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu besorgen.

3.1 Der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere welches geographische 
       Gebiet betroffen ist und wie viele Personen von den Auswirkungen voraussichtlich   
       betroffen sind

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen,

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens sowie der Dauer, Häufigkeit und 
       Umkehrbarkeit der Auswirkungen.

3.6 Dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender 
       oder zugelassener Vorhaben,

3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermeiden 




Bruchardt
Sachbearbeiterin UIB
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